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S O N D E R A U S G A B E  

 

 

IM EVANGELISCHEN KIRCHENKREIS STUTTGART 

MAV-Info  

Sonderausgabe Juli 2021  

stellvertretend für die 

Mitarbeiterversammlung  
(gemäß § 31 Abs. 2 MVG) 

 

Die Covid-19 Pandemie schärft einmal mehr 

den Blick für ein verantwortungsvolles  

Miteinander. 

 

Die MAV Stuttgart hat, um die Sicherheit al-

ler zu gewährleisten entschieden, 2021 kei-

ne Mitarbeiterversammlung in Präsenz  

durchzuführen.  

Diese „MAV Info“ Sonderausgabe informiert 

alle Mitarbeiter*innen über unsere Arbeit — 

ohne Infektionsrisiko und barrierefrei.  

 

Dies wäre in einer Online - oder Präsenz -

Veranstaltung kaum möglich gewesen. 
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D I E  M A V  S T U T T G A R T  B E R I C H T E T  Ü B E R  2 0 2 0  

E I N  B E S O N D E R E S  J A H R  

„Grüß Gott liebe Kolleginnen und Kollegen!“ 

 

Zur diesjährigen Mitarbeiterversammlung gab es weder Einladung noch Anmeldung. 

Aufgrund der im Frühling unübersichtlichen Entwicklung zur Lage der  Corona-Pandemie für 

den Sommer haben wir Anfang Mai dieses Jahr auf Basis der damals aktuellen Inzidenz-

Zahlen (bereits > 200 in Stuttgart) auf unserer MAV-Klausur intensiv diskutiert und dann ent-

schieden, die Mitarbeiterversammlung im Juli 2021 nicht in Präsenz durchzuführen. Diese Ent-

scheidung haben wir nicht leicht getroffen. 

Denn selbstverständlich informieren wir Sie gerne, geben Ihnen unseren Rechenschaftsbericht 

für 2020  und nutzen die Gelegenheit einer Versammlung immer gerne, um Sie persönlich zu 

treffen. Mit der Sonderausgabe des „MAV-Info“ nutzen wir die Chance,  Kontakt zu Ihnen allen 

zu halten bzw. herzustellen — unabhängig davon, wie digital jede(r) einzelne Mitarbeiter*in 

inzwischen vernetzt ist . 

Die Gliederung unseres MAV-Sonderheftes orientiert sich am Ablauf einer Mitarbeiterversamm-

lung, so dass Sie sich mühelos zurechtfinden, wenn Sie schon bei einer Mitarbeiterversamm-

lung waren. Wenn Sie noch keine Gelegenheit zum Besuch hatten, folgen Sie den Seiten — und 

sind für Ihren ersten realen Besuch über den organisatorischen Rahmen  orientiert. 

Bei der Begrüßung zu so einer Versammlung ist es immer wichtig, zu sagen, was in dieser Ver-

sammlung so passieren wird und was Sie erwartet — bitte blättern Sie gerne weiter...: 

Es grüßt Sie   

Peter Reif 

Vorsitzender der MAV im Kirchenkreis Stuttgart 
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Gedanken zum Monatsspruch Juli 2021 

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.  

Denn in ihm leben, weben und sind wir  

(Apg 17,27f) 

Liebe Mitarbeiterinnen, Liebe Mitarbeiter, 

in den letzten Tagen wurde ich bei einer Bahnfahrt unfreiwillig Zuhörer eines Gespräches zwischen zwei Frauen, die sich 

offensichtlich kannten. Es ging wie so oft um die Corona-Pandemie und die vielen Einschränkungen im Leben der meis-

ten Menschen. Die beiden hatten das so langsam satt. Die eine Frau sagte: „Man kann nur froh sein, dass wir bald wie-

der ein fast normales Leben führen können wegen der stark zurückgegangenen Zahl der Neuinfektionen.“ Die andere 

Frau pflichtete ihr bei und ergänzte: „Ja, dafür kann man nur danken.“ Und die eine Frau ergänzte: „Ja, den Ärzten, Wis-

senschaftlern, Pflegenden und auch den Politikern kann man nicht genug dafür danken, dass sie das so schnell in den 

Griff bekommen haben.“ „Ich danke dafür zuerst dem da oben,“ meinte die andere. Diese Frau meinte Gott und fuhr fort: 

„Denn ohne ihn hätten die das nicht leisten können. Davon bin ich überzeugt.“ Damit konnte die eine offenbar nichts 

anfangen und fragte zurück: „Glaubst du denn wirklich, dass Gott, an den du glaubst, sich in unser Leben einmischt und 

die Strippen so ziehen kann und will? Wenn das so sein sollte, warum hat er denn dieses Virus überhaupt entstehen las-

sen, durch das Millionen von Menschen so krank geworden und sehr viele daran gestorben sind?“ Längeres Schweigen. 

Dann die Frau: „Ich kann dir das nicht erklären. Aber eines weiß und glaube ich: Gott hat uns nie versprochen, dass wir 

Menschen in dieser Welt kein Leid und keine Krankheit mehr erfahren werden. Aber er hat uns seine Nähe und Beglei-

tung versprochen, egal was uns geschieht. Denn er liebt uns und will unser Bestes. Und deshalb sind Krankheit und Leid 

nie sinnlos, auch wenn man das erst einmal so empfindet. Den Sinn erkennt man meist erst viel später. Jedenfalls habe 

ich das so wie viele andere auch, die ich kenne, mehrfach erlebt. Ich habe das Leben neu schätzen gelernt als ein kost-

bares Geschenk und bin Gott dankbar für seine Hilfe in meinen Nöten. Dass sie durch das Wissen und Können von Men-

schen erfolgt, steht dem doch nicht entgegen. Helfende Menschen sehe ich wie Werkzeuge Gottes, auch wenn sie selbst 

nicht an ihn glauben.“ 

Wieder längeres Schweigen. Ob die beiden das Gespräch fortgeführt haben, habe ich leider nicht mehr mitbekommen, da 

ich die Bahn verlassen musste.  

Die beiden kurzen Sätze in unserem Monatsspruch sind aus der sehr bekannten Rede des Apostels Paulus auf dem Areo-

pag in Athen vor Juden und Philosophen. Im Kern geht es darin um Gott, den die Athener zwar nicht kennen, aber sich für 

ihn interessieren. 

Den Unwissenden sagt Paulus nun: Dieser Gott ist nicht nur ein Gedankengebilde, sondern er ist einem jeden Menschen 

dieser Welt nahe, aber nicht, weil er uns interessant findet. Sondern, so sagt es Paulus, er ist der Schöpfer allen Lebens 

und der Erhalter der Welt. Er schenkt uns allen das Leben. Mehr noch: Der allen Menschen gegenwärtige Gott begleitet 

uns durch unser ganzes Leben. So können wir die beiden Sätze des Monatsspruchs verstehen. 

 

 

G R U S S W O R T E   

D E S  M A V  V O R S I T Z E N D E N  

Peter Reif 

MAV Vorsitzender 
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Anlässlich der Mitarbeiterversammlung  

für das MAV-Info Sonderheft Juli 

im Juni 2021 

 

 

Was für Monate, die hinter uns liegen! Was für eine Erfahrung, die wir gemacht haben! Nichts ist mehr, wie es war. Und 

ob wir jemals zu einer Normalität zurückkehren, wie wir sie bisher kannten – auch das können wir nicht beantworten.  

 Was ist passiert? In einer Stadt in China verzehrt ein Mann ein auf einem Markt gekauftes Tier. Eine Pandemie kommt 

über die Menschheit. So einfach ist das zu erzählen. So klein, so beiläufig beginnen Wendezeiten. 

Für uns alle bedeuteten diese vergangenen Monate nicht nur die Sorge um unsere Gesundheit, sondern auch um die 

unserer Lieben. Es bedeutete auch eine Herausforderung für unsere Verantwortung in dem Arbeitsfeld, in dem wir ar-

beiten. Wie kann man Kindergärten noch offenhalten, so dass Kinder Unterstützung erhalten und sich dennoch nicht 

anstecken? Wie können wir die Mitarbeiter*innen in den Diakoniestationen so schützen, dass sie ihrem Dienst nach-

kommen können? Können wir Kurzarbeit verhindern? Solche Gedanken haben uns beschäftigt. 

Wir blicken auch mit Dankbarkeit zurück. Es hat sich gezeigt, dass unser Kirchenkreis als Organisationsform viel Gutes 

geleistet hat. Zweiwöchentlich traf sich eine Corona-Runde, die MAV immer mit am Tisch. Gemeinsam wurden Landes-

verordnungen auf unsere Arbeitsbereiche heruntergebrochen. Alle Informationsschreiben wurden zentral beraten und 

verschickt. Hier hat sich gezeigt, was gute Konzentration bewirken kann. Wir möchten allen Mitarbeiter*innen danken, 

die in diesen schwierigen Zeiten ihr Bestes gegeben haben, damit die ihnen anvertrauten Menschen auf einem guten 

Weg bleiben können. Danke dafür. 

Was ist noch zu sagen? Ein Meilenstein ist die Entscheidung, dass sich die Kirchliche Verwaltungsstelle, eine Einrich-

tung der Landeskirche zur Beratung der Gemeinden in den drei Dekanatsbezirken Bad Cannstatt, Degerloch und Zuf-

fenhausen, und die Verwaltung der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart zusammenschließen zu etwas 

Neuem: dem Evangelischen Verwaltungszentrum Stuttgart. Doppelstrukturen sollen abgebaut und eine professionellere 

Betreuung der Gemeinden ermöglicht werden. Was uns beide besonders gefreut hat: Bei den Gesprächen zu diesem 

Verwaltungszentrum wurde auf Augenhöhe beraten und diskutiert. Es wurde nicht danach gefragt, wer welche Macht 

bekommt oder behält. Es wurde danach gefragt, was den Gemeinden dient. Das ist der richtige Ansatz für eine gemein-

same Zukunft. 

Nochmals: Wir beide möchten allen Mitarbeiter*innen danken für die vergangenen Monate. Gemeinsam haben wir 

diese schwere Zeit gemeistert. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir mit Ihnen, den Mitar-

beiter*innen als unserem größten Pfund, zuversichtlich in die Zukunft gehen können. 

 

 

Sonja Schürle Soeren Schwesig  

Kirchenpflegerin Stadtdekan 

G R U S S W O R T E   

D E S  D E K A N S  &  D E S  A R B E I T G E B E R S  
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W I R  S T E L L E N  V O R :   

D A S  T E A M  D E R  M A V  I M  K I R C H E N K R E I S  S T U T T G A R T  

 

 

Peter Reif 

Gemeindediakon 

Vorsitzender MAV Stuttgart 

Barbara Mezger 

Krankenschwester 

Diakoniestation Möhringen-

Sonnenberg-Fasanenhof 

Diakonie-Ausschuss (Vorsitz) 

 

Ana Vinogradac 

Mesnerin  

Brenzkirche 

Stuttgart-Nord 

HASA-Ausschuss (Vorsitz) 

Jutta Goldschmidt 

Altenpflegerin 

Diakoniestation Möhringen-

Sonnenberg-Fasanenhof 

stellv. Vorsitzende MAV Stuttgart 

Diakonie-Ausschuss 

Rosemarie Ballmann-

Motschenbacher 

staatl. anerkannte Erzieherin / 

Leitung 

Ev. Kita an der  Waldkirche 

Stuttgart-Nord;  

KVS-Ausschuss 

Sina Marques Dias Amaro 

Krankenschwester /

Palliative Care 

Ambulantes  

Erwachsenenhospiz 

Stuttgart Mitte 

Diakonie-Ausschuss 

Ulrike Brand  

staatl. anerkannte Erzieherin 

Leitung Waldheim Möhringen 

stellv. Vorsitzende MAV Stuttgart 

KVS-Ausschuss 

Jens Schreiner 

Hausmeister 

Hospitalhof  

Stuttgart 

HASA—Ausschuss 
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Karl– Heinz Schlenker 

Mesner und Hausmeister 

Magdalenengemeinde 

Stuttgart-West  

Schwerbehinderten-
vertretung (SBV) 

HASA-Aussschuss 

W I R  S T E L L E N  V O R :   

D A S  T E A M  D E R  M A V  I M  K I R C H E N K R E I S  S T U T T G A R T  

Tabea Dobelmann 

Staatl. Anerkannte Erzieherin 

Ludwig-Hofacker-Kindergarten 

Stuttgart Mitte 

Kita-Ausschuss 

Moritz Säzler 

Gesundheits — und Kranken-

pfleger 

Kinder—und Jugendhospiz 

Stuttgart Mitte 

Diakonie-Ausschuss 

Jürgen Kull 

Jugendreferent  

Leitung Stadtteilhaus Mitte  

Stuttgart Mitte  

KVS-Ausschuss (Vorsitz) 

Steffen Sailer 

staatl. anerkannter Erzieher 

Kita Gänsheide 

Stuttgart- Ost 

Kita-Ausschuss 

Gerhild Strobel 

staatl. anerkannte Erzieherin 

Kita Zazenhausen /  

Zuffenhausen 

Kita-Ausschuss 

Aida Kiflu 

Erzieherin/Kindheitspädagogin 

Leitung der ökumenischen  

Kita Killesberg 

Stuttgart– Nord 

Kita-Ausschuss 

Bettina Würth 

staatl. anerkannte Erzieherin  

Stuttgart– Ost 

Kita-Ausschuss (Vorsitz) 

Jens Heidrich 

staatl. anerkannter Erzieher 

Kita Lukasgemeinde 

Stuttgart-Ost 

Kita-Ausschuss 
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N E U E S  I M  B Ü R O  D E R  M A V  S T U T T G A R T  

„Guten Tag – darf ich mich Ihnen vorstellen?“ 

 

Ich bin Sybille Konzak. Seit 1. März 2021 erreichen Sie mich  als Verwaltungsmitarbei-

terin im Büro der MAV im Kirchenkreis Stuttgart . Hier  koordiniere ich die administrati-

ven Abläufe und halte den Kommunikationsfaden zwischen MAV-Team, Mitarbeitern 

und Ansprechpartnern der MAV.  

 

Auf meinem Berufsweg bin ich vielen Menschen in diversen Teams auf allen hierarchischen Ebenen begegnet 

und habe eng mit ihnen zusammengearbeitet – jetzt begleite ich das Team der MAV im Kirchenkreis Stuttgart 

und freue mich auf die Herausforderung in diesem fachlich für mich neuen Themenfeld. 

Eine wesentliche Verbindung zwischen MAV- und administrativer Arbeit liegt für mich in den Begegnungen mit 

Menschen in deren Arbeitswelt. Das respektvolle und wertschätzende Miteinander war und ist mein Anspruch 

an gelingende Kommunikation im beruflichen Alltag. Die Arbeitswelt aus der Perspektive der Mitarbeiter-

vertretung zu erleben, meine Erfahrung vor diesem Hintergrund zu reflektieren und die eigene langjährige  

Expertise förderlich einzubringen um damit einen klaren Kommunikationsfluss, Struktur und einen guten  

Rahmen zu schaffen: Das ist es, was mich für meine Aufgaben im Büro der MAV motiviert 

Ich freue ich mich, die MAV im Büro  in Teilzeit montags bis donnerstags zu unterstützen. Nutzen Sie mich als 

kommunikatives Bindeglied für Ihren Kontakt zum Team der MAV.  

Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen an die MAV  nehme ich gerne entgegen und kümmere mich darum, 

dass Ihr Anliegen den jeweiligen Expert*innen im Team der MAV erreicht, so dass Sie die Unterstützung be-

kommen, die Sie sich mit Ihrem Anruf/Mail von Ihrer MAV wünschen.  Erreichbar ist das MAV-Team über mich  

im   

 Büro der  MAV   

 (Christophstr. 35; 70180 Stuttgart) 

 Mo - Do (vormittags) 

 Telefon +49 711/90 70 96 79  

 oder jederzeit per mail unter:   

 mav.kk.stuttgart@mav.elkw.de.  

 

im Büro  Team der MAV Stuttgart 

Sybille Konzak 
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Es ist geschafft!  

Nach intensivem Umbau, Umzug mit 55 Kartons, 

vielen Überraschungen und mancher menschli-

chen Begegnung, ist aus den Räumen der ev. 

Kindertagesstätte Leonhard in der Christophstr.  

der neue Standort der Mitarbeitervertretung im 

Kirchenkreis Stuttgart, des Diakonie- und des 

Asylpfarramtes geworden. Der Wandel, den das 

Haus in der Christophstr. 35 in diesen Monaten 

durchlaufen hat, könnte größer nicht sein.  

Wirklich eine kleine Herkules-Aufgabe, die da für alle verantwortlichen Planer*innen, Impulsgeber*innen 

und Umsetzer*innen zu stemmen war. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die neuen Räume der 

MAV am Standort in der Christophstr. 35 sind hell und freundlich. Ein offenes Raumkonzept,  noch durch 

die ein oder andere funktionale Möblierung ergänzt werden wird, gibt Gelegenheit für kommunikativen Aus-

tausch. Drei technisch ausgestattete Arbeitsplätze im Großraumbüro lassen sich noch um Sitzgelegenhei-

ten ergänzen und ermöglichen dem 17-köpfigen Team der MAV im 2. OG ein konstruktives Arbeiten. 

 

Sollten Sie, liebe Mitarbeiter*innen den Wunsch 

haben, ein MAV-Mitglied zu einem persönlichen 

Gespräch zu treffen, bieten die neuen Räumlich-

keiten auch Möglichkeiten zum Rückzug.  

Wenn Sie neugierig geworden sind –  

schauen Sie vorbei. 

 

 

Ihr Team der MAV Stuttgart 

Beitrag: Sybille Konzak 

N E U E S  I M  B Ü R O  D E R  M A V  S T U T T G A R T  
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B E R I C H T  D E S  V O R S I T Z E N D E N  Ü B E R  D I E   

A R B E I T  D E R  M A V  I M   J A H R  2 0 2 0  

Aufgaben-Tableau der MAV im Jahr 2020    

 

Zeit-

aufwand  Termine 

Beratungsgespräche   328 

Bewerbungsgespräche   112 

BEM Gespräche   78 

    

Bearbeitungen von Personalmeldungen    

Einstellungen   413 

Änderungen   565 

Kündigungen    175 

und Erörterungen   32 

und Sondersitzungen   8 

    

DSL Gespräche (2 Std.)  43 

Regelgespräche DDS (2,5 Std.)  11 

Kirchenkreis-Ausschuss   teilgenommen 

Kirchenkreis-Synode   teilgenommen 

Ges. KGR - Stgt   teilgenommen 

Ges. KGR Bad Cannstatt   teilgenommen 

    

MAV-Ausschüsse    

Diakonie (2 - 3 Std.)  10 

Hausmeister/Mesner (1,5 Std.)  9 

Kindertagesstätten (3 Std.)  10 

KVS (Kant./Verw:/ Sozi.) (2 Std.)  10 

Arbeitssicherheit (2 Std.)  6 

Öffentlichkeitsarbeit (2Std.)  4 

    

MAV Sitzungen (auch online)  (6 Std.)  17 

GfA Sitzungen (auch online) (5 Std.)  17 

MAV Klausuren 3 tägig  1 

    

Themen 2020    

 ab 16.03.2020 stand die Corona-Pandemie im Mittelpunkt.    

 Wir waren von Anfang an in der Corona-Runde eingebunden.    

 Hinzu kam der neue VGP 60 und gegen Jahresende der VGP 30, 

31, 32 und 34.    
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Das vergangene Jahr war besonders durch das Thema Covid 19 und alle damit zusammenhängenden 

Bereiche geprägt. Für uns bedeutete dies strukturelle Veränderungen und den Umgang mit Onlinebe-

sprechungen zu lernen. Die Arbeit in den Diakoniestationen und im Hospiz war natürlich mit den alten 

und kranken Kund*innen und Patient*innen stark von der Pandemie beeinflusst. So ging es um die 

Themen Schutzausrüstungen, Besorgung von Masken und Händedesinfektionsmittel und den leerge-

fegten Markt,  Umgang mit Mitarbeiter*innen in Risikogruppen, strukturelle Veränderungen wie: unter-

schiedlicher Arbeitszeitbeginn, um Kontakte in den Stationen zu verringern, fehlende Dienstbespre-

chungen und neue Möglichkeiten der Besprechungen, fehlende Fortbildungsmöglichkeiten, Quarantä-

neregelungen, die Coronaprämie, Umgang mit regelmäßigen Schnelltests . Wir haben uns mit der Be-

rufskrankheit Covid 19 und Impfungen beschäftigt.  

Daneben fanden Regelgespräche in den Diakoniestationen und im Hospiz mit den Dienststellenleitun-

gen statt. Diese wurden vor- und nachbereitet.  

Weitere Themen, die wir bearbeitet haben waren: 

• Kennzeichnung von Sonntags- und Feiertagsfrei im Dienstplan und rechtliche Klärung dazu 

• Wie beantrage ich den Zusatzurlaub bei Schichtarbeit und wie ist die Umsetzung? 

• Alles Rund um die Wechselschichtzulage im stationären Hospiz. Wann bekommt man diese 

Zulage, wie ist es bei Urlaub, ist die Zulage im Dienstplan ersichtlich? 

• Einführung der mobilen Datenerfassung in der gesamten Diakoniestation Stuttgart und da-

mit auch das Verhandeln einer Dienstvereinbarung zur mobilen Datenerfassung. 

• Der bevorstehende Übergang der Diakoniestation Möhringen-Sonnenberg-Fasanenhof in die 

Diakoniestation Stuttgart. 

• Durchsicht von Dienstplänen, wenn Anfragen aus Stationen dazu kamen, und Rückmeldung 

an die Leitung. 

• Thema Dienstfahrrad (welches leider noch nicht möglich ist) 

• Viele einzelne Anfragen und damit Beratung und Information zu einzelnen Themen wie Fort-

bildung, Weiterbildung, Kündigungszeiten, Urlaub, Anfangszeiten, u.v.a.m. 

Insgesamt war es ein sehr spannendes Jahr mit vielen Veränderungen. Wir sind gespannt, wie es  

weitergeht und welche Anfragen im nächsten Jahr kommen ;-)    

R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T  D I A K O N I E A U S S C H U S S  

Barbara Mezger 

für den Diakonie-Ausschuss 
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Neben den Beratungen einzelner Mitarbeiter*innen und Teams und den Bearbeitungen  der Personalmeldun-

gen haben uns im letzten Jahr weitere Themen beschäftigt: 

Corona 

Natürlich hat auch unseren Ausschuss das Thema beschäftigt. Immer wieder gab es neue Verordnungen und 

Rundbriefe  dazu: was gilt – was ist erlaubt- wo muss die Arbeit in den Kitas umgestellt werden? 

Dabei hatte es sich als hilfreich herausgestellt, dass sich der MAV-Vorsitz in der Corona-Runde mit der Dienst-

stellenleitung getroffen hat. So konnten wir Themen und Anfragen, die sich in der täglichen Arbeit herausstel-

len oder die Mitarbeitende an uns herangetragen haben,  direkt einbringen, darauf aufmerksam machen und 

Lösungsmöglichkeiten finden. 

Durch Anfragen von Mitarbeiter*innen haben wir gemerkt, dass nicht alle Informationsschreiben alle Mitarbei-

ter*innen erreichen und an sie weitergegeben werden. Deshalb wurden die aktuellen Rundschreiben auch auf 

unsere Homepage gestellt, somit konnte sich jeder selbst informieren. Für den Kita-Bereich gab es eigene 

Rundschreiben, erstellt durch die Abteilung JuSo. 

Gemeinsam haben wir zusammen mit dem Personalrat des Jugendamtes Stuttgart, dem Personalrat des 

Schulverwaltungsamtes Stuttgart und dem Betriebsrats der Jugendhausgesellschaft ein Schreiben an Ministe-

rin Frau Dr. Eisenmann verfasst und gesendet. Darin haben wir unter anderem die Forderung gestellt, dass 

auf Grund der relativ hohen Infektionsraten in unseren Arbeitsfeldern, die Mitarbeiter*innen zu einem frühest-

möglichen Zeitpunkt bei der Impfreihenfolge berücksichtig werden.   

Sprach-Kita 

Leider wurde das Projekt „Sprach-Kitas“ trotz des Einsatzes der  MAV und der betroffenen Einrichtungen nicht 

fortgesetzt und beendet. 

Dienstvereinbarung Jahresarbeitszeit Gesamtkirchengemeinde Stuttgart 

Der Ausschuss hat eine Vorlage zum Abschluss einer Dienstvereinbarung Jahresarbeitszeit in den Kinderta-

gesstätten erstellt und diese der Dienststellenleitung der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart vorgelegt.  

       

R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T  K I T A — A U S S C H U S S   

Bettina Würth 

für den KiTa-Ausschuss 

 



 

13 

Seite  13 S O N D E R A U S G A B E   

Der KVS-Ausschuss kümmert sich um die Bereiche Kirchenmusik, Verwaltung und Sozialarbeit, wobei bei letz-

terem auch die Jugendreferent*innen eingeschlossen sind. Dem Ausschuss gehören gegenwärtig an: Ulrike 

Brand, Rosemarie Ballmann-Motschenbacher und Jürgen Kull. Gerne dürfen Sie sich an uns in allen MAV-

Angelegenheiten wenden. 

Das Jahr 2020 war auch in den Berufsgruppen der Kirchenmusik, der Verwaltung und der Sozialarbeit stark 

geprägt durch die Coronapandemie, die für viele Berufsgruppen dramatische Veränderungen mit sich brachte: 

Im Sekretariatsbereich musste kurzfristig auf Home-Office umgestellt werden, Büros durften nur mit einer Per-

son besetzt sein und Jugendreferent*innen mussten kurzfristig Online-Angebote entwickeln und von zu Hause 

aus arbeiten. Da viele Gemeindehäuser längerfristig geschlossen waren, mussten viele Ersatztätigkeitsfelder 

im Kirchenkreis gefunden werden und so halfen beispielsweise Mitarbeiter*innen der Evangelischen Jugend 

im Testzentrum im Hospitalhof aus. Zudem stellten sich hinsichtlich der Arbeitssicherheit Fragen, bei der die 

MAV maßgeblich zu Lösungen beitragen konnte. 

Da am 31. Dezember 2020 die Beantragungsfrist für eine Umgruppierung in den Vergütungsgruppenplänen 

60, 60a und 61 auslief, fanden diesbezüglich häufig Beratungsgespräche statt. Viele Umgruppierungen führ-

ten zu einer deutlichen Besserstellung der Beschäftigten. 

Auch 2020 konnten in Dienststellenleitergesprächen und Informationsveranstaltungen Inhalte geklärt und 

Neuregelungen angesprochen werden. Der Austausch mit der Dienststellenleitung ist ein wichtiges Instru-

ment, um spezifische bzw. einrichtungsbedingte Anliegen zur Sprache bringen zu können und mögliche Lö-

sungsvorschläge gemeinsam zu erörtern. Im Vorfeld der Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems bei 

der Evangelischen Jugend zum Jahresbeginn 2021 konnten dabei von der MAV datenschutz- und persönlich-

keitsrechtliche Belange in befriedigender Weise abgeklärt werden. 

Da im Bereich der Kirchenmusik oft Aushilfskräfte kurzfristig – meist als Vertretungskräfte mit geringem Depu-

tat – angestellt werden, musste hier von der MAV ein besonderes Augenmerk auf die der Qualifikation und 

dem Dienstauftrag entsprechende Eingruppierung und Stufenzuordnung gelegt werden. 

 

 

R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T  K V S  A U S S C H U S S   

( K I R C H E N M U S I K ,  V E R W A L T U N G ,  S O Z I A L E S )  

Jürgen Kull 

für den KVS Ausschuss 
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R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T  A U S S C H U S S  F Ü R   

H A U S M E I S T E R * I N N E N ,  M E S N E R * I N N E N ,  R E I N I G U N G S -  U N D  

H A U S W I R T S C H A F T S K R Ä F T E  ( H A S A )  

Peter Reif 

für den HASA-Ausschuss 

Die Hauptaufgaben in diesem Ausschuss waren und sind die vielen Beratungsgespräche mit den Beschäftigten in 

unseren Arbeitsbereichen. 

Dabei standen an oberster Stelle die Umstellungen in dem  Vergütungsgruppenplan 16 zum 01.05.2018 für Mes-

ner*innen und Hausmeister*innen und zum zweiten  die Umstellungen im Vergütungsgruppenplan 30 (für die Reini-

gungskräfte, Mitarbeiter*innen in der Wäscherei, Küche und Hauswirtschaft) und im Vergütungsgruppenplan 31 

(Beschäftigte im handwerklichen, gärtnerischen, landwirtschaftlichen und technischen Bereich) zum 01.10.2020. 

Letztere können bis zum 31.12.2021 einen Antrag auf Höhergruppierung stellen, wenn Sie der Meinung sind, dass 

dies gerechtfertigt ist.  

Ob die neuen Entgeltgruppen für die Mitarbeiter*innen doch eine Veränderung in der Eingruppierung bringen werden, 

wird sich erst mit der Antragstellung zeigen. Dabei ist aber die Arbeitszeiterfassung (AZE) sehr wichtig, die unter Um-

ständen seit Jahren bestand hat und den veränderten Gegebenheiten nicht immer angepasst ist. Hier müssen die 

Mitarbeiter*innen selbständig überprüfen, ob ihre Aufgaben und Tätigkeiten mit denen in ihrer AZE übereinstimmen. 

Bei Abweichungen muss ein Gespräch mit der Dienststelle vereinbart werden, damit die AZE an die tatsächlichen Ge-

gebenheiten angepasst wird. Dabei kann es zu Veränderungen des Stellenumfangs kommen, der sich nicht negativ 

auf den Arbeitsauftrag auswirken darf. 

 

Ein weiteres Thema ist immer wieder die Regelung und Handhabung für die Festlegung des 6. freien Sonn- und/oder 

Feiertag. Uns erscheint es wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass eine gute Absprache zwischen dem 

Arbeitnehmer und dem Dienstgeber innerhalb einer möglichen Dienstbesprechung zielführend ist. Dabei kann die 

Regelung sowohl zunächst nur für ein halbes Jahr festgelegt werden oder auch als Jahresregelung sinnvoll sein.  

 

Die Rechenweise ist sehr einfach: 

Wenn regelmäßig an Sonn- und Feiertagen gearbeitet wird, werden die Sonn- bzw. Feiertage zusammengezählt und 

der/die Beschäftigte muss jeden sechsten Sonn- bzw. Feiertag freigestellt werden. 

 

Feiertage im Sinne dieser Regelung sind der erste und zweite Weihnachtsfeiertag, Neujahr, Epiphanias (6. Januar), 

Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag. 

 

Wie ist zu zählen?  

52 Sonntage plus 8 Feiertage (siehe oben). Daraus ergeben sich 60 Sonn- und Feiertage pro Jahr.  

Davon werden 6 Sonntage für Urlaub abgezogen. Somit verbleiben 54 Sonn- und Feiertage. 

Wenn nun jeder 6. Sonn- bzw. Feiertag frei ist, ergibt dies 9 freie Sonn- und Feiertag pro Jahr. 

 

Nicht berücksichtig werden bei der Zählung für den sechsten dienstfreien Sonn- bzw. Feiertag der Heilig Abend, Alt-

jahrabend (31. Dezember), Gründonnerstag und der Reformationstag. Für diese Tagen erhalten Beschäftigte nach § 6 

KAO ganztägig bzw. am Reformationstag ab 12 Uhr Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Entgeltes. 

 

Zum Team in diesem Ausschuss gehören Ana Vinogradac, Peter Reif, Jens Schreiner und Karl-Heinz Schlenker. 

Wir stehen Ihnen gerne für Beratungsgespräch zur Verfügung. 
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• Der Vergütungsgruppenplan 26 wird für die Fahrer*innen im Mahlzeitendienst 

neu gefasst. Diese werden in den VGP 26 eingruppiert und kommen in die 

Entgeltgruppe 3. Diese Änderung tritt zum 01.10.2020 in Kraft, Anträge können jetzt bei den Dienststellenleitun-

gen gestellt werden. 

 

• Der Vergütungsgruppenplan 15 wurde neu gefasst. In diesem VGP sind die Beschäftigten für die Bildungsarbeit 

eingruppiert. Sie werden von ihrem Arbeitgeber angeschrieben, ob sie eine Höhergruppierung ab dem 01.07.2021 

stellen können. 

• Höhergruppiert wird nur, wer innerhalb einer vorgegebenen Frist einen Antrag beim Arbeitgeber stellt. Eine Höher-

gruppierung kann sich für den Beschäftigten sowohl positiv als auch negativ auswirken. 

• Mit der Gehaltszahlung im Juni wird die Gehaltserhöhung rückwirkend zum 1. April unter Vorbehalt ausbezahlt. 

• Die Verhandlungen zur Umsetzung der Tarifeinigung im TVöD vom 25.Oktober 2020 sind abgeschlossen. Nach 

derzeitigem Stand wird die Arbeitsrechtliche Kommission in ihrer nächsten Sitzung im Juli 2021 einen Beschluss 

zur Übernahme der rückwirkenden Tariferhöhung in die KAO fassen. Die Umsetzung der Tariferhöhung durch die 

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle erfolgt daher mit der Vergütungsabrechnung für Juni 2021 unter Vorbehalt. 

• Die Tabellenentgelte erhöhen sich demnach ab 01.04.2021 um 1,4 % (mindestens 50 €). 

• Für Beschäftigte in einer individuellen Zwischenstufe erhöhen sich die Entgelte ebenfalls um 1,4 % (mindestens 

50 €). Bei Beschäftigten in individuellen Endstufen hängt der Prozentsatz von der individuellen Entgeltgruppe ab. 

• Die Entgelte für Auszubildende und Praktikanten werden ab 01.04.2021 pauschal um einen Betrag von 25,00 € 

erhöht. 

• Die Kinderbesitzstandszulage (§ 11 AR-Ü) wird ab 01.04.2021 um 1,4 % auf 125,94 € je Kind monatlich bei Voll-

beschäftigung erhöht. 

• Die Regelungen zur Altersteilzeit und zur Kurzarbeit wurden verlängert. 

• Die Anlage 1.6.2 zur KAO Altersteilzeit gilt nun entsprechend dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst weiter bis 

zum 31.12.2022. 

• Ebenfalls verlängert wurde die Geltungsdauer der Anlage 1.7.3 zur KAO, die Einrichtungen in der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg ermöglicht, per Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung aufgrund von  

Covid-19 Kurzarbeit einzuführen. Die Geltung der Regelung wurde um ein Jahr, d.h. bis zum 31.12.2021 verlän-

gert, auch wenn sich natürlich alle Beteiligten wünschen, dass sie möglichst wenig zur Anwendung kommen muss.  

N E U E S  A U S  D E M  A R B E I T S R E C H T  
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N E U E S  A U S  D E M  A R B E I T S R E C H T  

Allgemeine Regelungen zum Thema Urlaub  

• In einem Arbeitsverhältnis entsteht automatisch ein Urlaubsanspruch. Das Urlaubsjahr ist das Kalender-

jahr. Es besteht nach den Regelungen der kirchlichen Anstellungsordnung die Möglichkeit Resturlaub in 

das Folgejahr zu übertragen.  

• Entscheidend ist, an wie vielen Tagen pro Woche gearbeitet wird. Bei einer 5-Tage-Woche beträgt der Ur-

laubsanspruch 30 Arbeitstage. Der Urlaubsanspruch nach der KAO ist also höher als der gesetzliche Ur-

laubsanspruch von 20 Arbeitstagen bei einer 5-Tage-Woche. Auszubildende und Praktikanten haben ei-

nen Urlaubsanspruch von 30 Ausbildungstagen.  

• Der Urlaubsanspruch ist geltend zu machen, d.h., er muss beantragt werden. 

• Mit der Genehmigung eines konkreten Urlaubsantrags durch den Arbeitgeber wird der Urlaub verbindlich 

festgelegt. Dies erfolgt aus Beweisgründen meistens schriftlich. 

• Bei der Festlegung des Urlaubs hat der Arbeitgeber die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers, also seinen 

Antrag, zu berücksichtigen. Eine einseitige Bestimmung und Festlegung der Urlaubstage durch den Ar-

beitgeber ist unzulässig. 

• Der Arbeitgeber muss den Urlaubsantrag genehmigen, wenn dem gewünschten Urlaub weder dringende 

betriebliche Belange noch die Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen.  

• Der Urlaub ist grundsätzlich zusammenhängend zu gewähren. Es soll einen Urlaub von mindestens 2 Wo-

chen Dauer geben. Seinen Urlaub in einzelnen Tagen zu beantragen wiederspricht dem Zweck des Ur-

laubs. 

• Urlaub kann immer nur tageweise beantragt und gewährt werden, einen stundenweisen Urlaubsanspruch 

gibt es nicht. 

• Für die Übertragung des Urlaubs in das nächste Kalenderjahr, sind keine besonderen Formalien erforder-

lich. Sofern die Übertragungsgründe vorliegen, wird der Urlaub einfach übertragen.  

• Der übertragene Urlaub aus dem Vorjahr muss in diesem Fall in den ersten drei Monaten des folgenden 

Kalenderjahres angetreten werden, d.h. spätestens am 31.3. des Folgejahres muss der Urlaub angetre-

ten sein. 

 

 

 



 

17 

Seite  17 S O N D E R A U S G A B E   

• Kann der Resturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen Gründen nicht bis zum 31.3. ange-

treten werden, dann ist eine weitere Übertragung des Urlaubs bis zum 31.5. möglich. 

• Nach einem aktuellen Urteil des Bundesarbeitsgerichts (19.12.2018) verfällt der Resturlaubsanspruch 

danach aber nur, wenn der Arbeitgeber den Beschäftigten vorher über seinen Urlaubsanspruch und die 

den Zeitpunkt des Verfallens informiert hat und der Beschäftigte seinen Urlaub trotzdem nicht genommen 

hat. 

• Wenn ein Arbeitnehmer vor Antritt oder während seines Urlaubs erkrankt, werden ihm die durch ärztliches 

Attest nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit nicht auf den Urlaub angerechnet. Er hat einen An-

spruch darauf den Urlaub nachzuholen. Dies gilt nicht für Arbeitszeitverkürzungstage (AZV-Tage). 
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I N T E R V I E W  Z U R  A R B E I T S S I C H E R H E I T  

Seit gut einem Jahr ist Helmut Schmid als Beauftragter für Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz für alle Kitas im Kirchenkreis Stuttgart tätig.  

Als die wesentliche Grundlage zur Sicherstellung der Verpflichtungen aus 

dem Arbeits- und Gesundheitsschutz gilt die sogenannte „Gefährdungs-

beurteilung“. Anhand derer können die Verantwortlichen für den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz erkennen, an welchen Stellen nachgesteuert oder ein 

genereller Regelungsbedarf besteht. Hierzu hat Herr Schmid in einem ersten 

Schritt alle ca. 100 Kitas in Stuttgart besucht und die notwendigen Gefähr-

dungsbeurteilungen flächendeckend erstellt. Neben der Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen wurden bei 

diesem ersten Besuch der Kitas insbesondere die Einrichtungsleitungen ausführlich über den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz in Kitas informiert – ferner wurden allen Einrichtungen wesentliche Aushänge und Infor-

mationen zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt.  
 

Wie verliefen die Termine in den einzelnen Einrichtungen? 

Die Besuche in den sehr unterschiedlichen Einrichtungen waren äußerst interessant und aufschlussreich – 

wahrgenommen habe ich eine hohe Identifikation und ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein der Ein-

richtungsleitungen für ihre Kitas. Mir wurde gleich zu  Beginn meiner Tätigkeit im April 2020 sehr deutlich, 

dass die Kitas in der Coronapandemie äußerst verantwortlich, engagiert und zuverlässig mit dem Thema In-

fektionsschutz umgehen. Was in diesem Bereich unter ständig veränderten Coronavorgaben und zum Teil 

unklaren und widrigen Bedingungen geleistet wurde, verdient den höchsten Respekt, zumal die Kitas weitest-

gehend und durchgängig in Betrieb waren und immer nur wenig oder keine Zeit zur Vorbereitung oder Umset-

zung verfügbar war.  Die ersten Gespräche in den Kitas waren von einem hohen gegenseitigen Interesse ge-

prägt – mir war dabei sehr wichtig darzustellen, dass ich als Beauftragter den Arbeits- und Gesundheitsschutz 

in allen Kitas im Kirchenkreis Stuttgart unterstützen und verbessern will. Dies gilt einerseits für die Träger, 

aber natürlich auch für die Einrichtungen selbst und insbesondere für die Bereiche, die noch nicht optimal 

geregelt sind. Hierbei habe ich aber stets darauf hinweisen, dass ich ganz sicher nicht der Kontrolleur der 

Einrichtungen bin, sondern vielmehr meine Fachkompetenz und Erfahrung zur Verfügung stellen will, um ge-

meinsam zu guten Ergebnissen zu kommen.  
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I N T E R V I E W  Z U R  A R B E I T S S I C H E R H E I T  

Welche Fragen hatten die Einrichtungsleitungen? 

Weitgehend konnte ich feststellen, dass der Bereich „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“ bei den Ein-

richtungsleitungen bereits etabliert ist - natürlich wurden bei den Gesprächen verschiedene einrichtungsspe-

zifische Sachverhalte bei mir nachgefragt, ein Bewusstsein für das Thema ist jedoch eindeutig vorhanden. 

Sehr häufig wurde gefragt, wer letztlich in der Verantwortung steht – dabei ging es hauptsächlich um die 

Schnittstelle „Trägerverantwortung“ bzw. „Verantwortung der Einrichtungsleitung“.  

Diese Frage ist durch die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere durch das Arbeitsschutzgesetz, ganz klar gere-

gelt: Arbeits- und Gesundheitsschutz ist vordringliche Arbeitgeberpflicht - die Verantwortung liegt daher grund-

sätzlich beim verantwortlichen Träger. Der Arbeitgeber kann zwar einzelne Aufgaben auch an Einrichtungslei-

tungen delegieren, muss hierbei jedoch zwingend das Delegationsprinzip wahren. Daher ist es aus meiner 

Sicht äußerst wichtig, die einzelnen Träger dabei zu unterstützen, damit diese ihrer Verantwortung gerecht 

werden können – dies kann aus meiner Erfahrung nur durch eine sehr systematische Herangehensweise ge-

schehen, die ich allen Verantwortlichen anbieten kann und die bereits jetzt durch die erstellten Gefährdungs-

beurteilungen aller Kitas vorliegt. 

Wo besteht ein besonderer Regelungsbedarf in den evangelischen Kitas im KK Stuttgart?  

Allen verantwortlichen Trägern wurden im Mai 2021 die Gefährdungsbeurteilungen aller evangelischen Kitas 

im Kirchenkreis Stuttgart zugesandt. Daraus wird ersichtlich, in welchen Bereichen eine besondere Notwen-

digkeit zur Klärung oder Regelung besteht und auf welche Weise entsprechende Maßnahmen umgesetzt wer-

den können. Über alle Einrichtungen hinweg, besteht ein besonderer Regelungsbedarf in folgenden Themen-

bereichen:  

• Sicherstellung der notwendigen Rollen  

(Sicherheitsbeauftragte, Brandschutz- und Ersthelfer*innen für Kitas) 

• Sicherstellung der notwendigen Unterweisungen – Grundlagen und Ansätze sind bereits vorhanden 

• Sicherstellung notwendiger technischer Prüfungen  

(ortsveränderlich und ortsfeste elektrische Betriebsmittel und Anlagen, technische Brandschutzein-

richtungen etc.)  

• Weitere Einzelprüfungen beim baulichen Brandschutz, allgemeiner Verkehrssicherheit, Raumakustik, 

Büro/Bildschirmarbeitsplätze und Brandschutzorganisation  

 



 

20 

Seite  20 S O N D E R A U S G A B E   

I N T E R V I E W  Z U R  A R B E I T S S I C H E R H E I T  

Was sind die nächsten Schritte? 

Als Beauftragter für Arbeitssicherheit im Kirchenkreis, will ich mich jetzt v.a. mit den einzelnen Trägern über 

die notwendige Maßnahmen in den Kitas abstimmen – hierbei gilt natürlich, dass ich soweit als möglich un-

terstützen will, damit die Träger Ihrer Verantwortung nachkommen können. Hierbei ist mir stets bewusst, 

dass der Fokus der Aufgaben bei den Trägern, aber auch bei den Einrichtungsleitungen, nicht beim Arbeits- 

und Gesundheitsschutz liegen kann – daher versuche ich das Thema möglichst transparent, effizient,  

praxistauglich aber auch wirtschaftlich verträglich anzugehen.  

Zu verschiedenen Punkten, gibt es bereits recht konkrete Vorschläge – dies gilt v.a. für die allgemein gültigen 

Themen „Sicherstellung der notwendigen Rollen“ sowie „Sicherstellung von technischen Prüfungen“. Das 

Thema „Unterweisungen der pädagogischen Mitarbeiter*innen in Kitas“ wird von mir flächendeckend bear-

beitet und umgesetzt. Hierfür erarbeite ich gerade die notwendigen Unterlagen – danach werde ich in allen 

Kitas alle Teams unterweisen und den Einrichtungsleitungen dann die entsprechenden Unterweisungsunter-

lagen zur Verfügung stellen.  

Ich freue mich bereits sehr, die Einrichtungen und Teams in diesem Zusammenhang ab ca. Juli 2021 wieder 

besuchen zu dürfen und stehe natürlich für alle Beteiligten für Fragen rund um den Arbeits- und Gesundheits-

schutz sehr gerne zur Verfügung! 

C O V I D  1 9 — A R B E I T S U N F A L L  O D E R  B E R U F S K R A N K H E I T ?  

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sind berufliche Risiken, gegen die eine Absicherung über die gesetz-

liche Unfallversicherung besteht. Zu den beruflichen Risiken im Gesundheitswesen gehört die Infektion mit 

Krankheitserregern. Die Erkrankung an COVID-19 kann unter anderem bei Beschäftigten im Gesundheits-

wesen die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufskrankheit erfüllen.  

Eine Anerkennung als Berufskrankheit setzt voraus, dass nach einer Infektion mindestens geringfügige 

klinische Symptome auftreten. Treten erst später Gesundheitsschäden auf, die als Folge der Infektion an-

zusehen sind, kann eine Berufskrankheit ab diesem Zeitpunkt anerkannt werden. 

Erfolgt eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 infolge einer versicherten Tätigkeit, ohne dass die 

Voraussetzungen einer Berufskrankheit vorliegen, kann die Erkrankung einen Arbeitsunfall darstellen. 

Bei der Prüfung der Voraussetzungen eines Arbeitsunfalls ist aber stets zu berücksichtigen, ob im maßgeb-

lichen Zeitpunkt Kontakt zu anderen Indexpersonen in nicht versicherten Lebensbereichen (z.B. Familie, 

Freizeit oder Urlaub) bestanden hat. 
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C O V I D  1 9 — A R B E I T S U N F A L L  O D E R  B E R U F S K R A N K H E I T ?  

Im Ergebnis ist in jedem Einzelfall eine Abwägung erforderlich, bei der alle Aspekte, die für oder gegen 

eine Verursachung der COVID-19-Erkrankung durch die versicherte Tätigkeit sprechen, zu berücksichti-

gen sind. Nur die Infektion, die infolge der versicherten Tätigkeit eingetreten ist, erfüllt die gesetzlichen 

Voraussetzungen eines Arbeitsunfalles. 

T E R M I N - H I N W E I S  
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. . .  W A S  W I R  G A N Z  Z U M  S C H L U S S  N O C H  S A G E N  W O L L T E N . . .  

 

Arbeitsrecht, Arbeitssicherheit, COVID 19... Themen rund um den Arbeitsplatz werfen manchmal 

auch Fragen auf... 

Sprechen Sie uns  an, wenn für Sie Fragen offen sind. Wir sind für Sie da!  

... und darüber hinaus wünschen wir Ihnen eine schöne 

Sommerzeit! 

Mit spritzigen Grüßen Ihr Team der MAV Stuttgart 
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W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N  F I N D E N  S I E  A U C H  S T E T S  A U F  

D E R  H O M E P A G E  D E R  M A V  U N T E R  „ A K T U E L L E S “  

E S  L O H N T  S I C H  R E G E L M Ä S S I G  D O R T  Z U  S C H A U E N !  

W W W . M A V S T U T T G A R T . D E  
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Wir sind erreichbar: Mo, Mi, Do (vormittags) Di (nachmittags)  

im Büro der MAV  

Christophstr. 35; 70180 Stuttgart 

Telefon +49 711/20 70 96 79  Mail: mav.kk.stuttgart@mav.elkw.de.  

! ! !  N I C H T  V E R G E S S E N  ! ! !  N I C H T  V E R G E S S E N  ! ! !  

V O N  M I T A R B E I T E R * I N N E N  F Ü R  M I T A R B E I T E R * I N N E N  

Uns ist es wichtig Ihnen Raum zu geben! Die E-Mail-Adresse finden Sie auf der Rückseite im Impres-

sum. Wir sind gespannt auf Ihre Post . Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. 

Die Redaktion behält sich außerdem vor, Leserbriefe zu kürzen. 

Hier soll in Zukunft Platz für Leserbriefe, Vorschläge , Fragen, Angebote und Ideen sein 
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Redaktion: Öffentlichkeitsarbeitsgruppe der MAV   

 (Barbara Mezger,  Aida Kiflu, Tabea Dobelmann, Moritz Säzler, Steffen  Sailer) 

V.i.S.d.P. Peter Reif      

 bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der/die Autor/in  

Über diese Zeitschrift:  

Die MAV-Mitteilungen erscheinen in einer Auflagenhöhe von 1500 Exemplaren.  

Sie werden kostenlos an alle Einrichtungen mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitarbeiter verteilt. Gerne  

nehmen wir Dich/Sie in die Liste für den E-Mailversand für das MAV Info auf.  

Die Redaktion ist für jede Art von Anregung, Anerkennung und Kritik dankbar.  

Auch Zuschriften, deren Abdruck erwünscht ist, sind willkommen.  

Die Redaktion behält sich jedoch Auswahl und Bearbeitung vor.   

 

Mitarbeiter*innenvertretung (MAV)  

im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart 

Christophstr. 35  l  70180 Stuttgart  

Bürozeiten: Mo., Mi., Do. von 8:30 - 13:00 Uhr  und Di. von 13:00 - 16:00 Uhr 

und Termine nach Vereinbarung  

Telefon: 07 11 / 20  70 96 79  Fax: 07 11 / 20 70 96 79 

E-Mail: MAV.KK.Stuttgart@mav.elkw.de  Homepage: www.mavstuttgart.de 

B E I  A L L E N  F R A G E N  U N D  P R O B L E M E N  I M  D I E N S T L I C H E N   

B E R E I C H  S I N D  W I R  G E R N E  F Ü R  E U C H / S I E  D A  

 

K O N T A K T  A U F N E H M E N  I S T  E I N F A C H :   

 

E I N E  N A C H R I C H T  A U F  D E M  A N R U F B E A N T W O R T E R  H I N T E R L A S S E N   

O D E R  E I N E  E - M A I L  S C H R E I B E N— W I R  M E L D E N  U N S ,   

S O B A L D  W I R  E I N E  M Ö G L I C H K E I T  H A B E N !  

 

Schwerbehindertenvertretung im Kirchenkreis Stuttgart (SBV) 

 

Karl-Heinz Schlenker 

Christophstr. 35  I   70180 Stuttgart 

Telefon :  0711-3588098 

Mobil:      0174-4652149 

E-Mail:     sbv-stuttgart@elk-wue.de 

 

 


